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Vorsitzender des Hauptausschusses    Rathenow, den 23.01.2024  
der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Rathenow 
 
 
 
An die Mitglieder des 
Hauptausschusses  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Sitzung des Hauptausschusses lade ich Sie am Donnerstag, dem 1. Februar 2024,  
um 17.15 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses, Berliner Straße 15, Zimmer E.08 ein. 
 
 

Tagesordnung: 
 

öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der 

Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
2. Beschluss über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift vom 09.11.2023 –  

öffentlicher Teil 
3. Bestätigung der Tagesordnung und/oder Änderungsanträge 
4. Informationen aus dem Rathaus 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Behandlung von Anfragen oder Anträgen 
7. Beschluss 
7.1 DS 007/23 Änderung der Jagdnutzungsverordnung der Stadt Rathenow 
8. Sonstiges 
 
 

nichtöffentlicher Teil 
 
9. Behandlung von Anfragen oder Anträgen 
10. Beschluss über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift vom 09.11.2023 –  
 nichtöffentlicher Teil 
11. Informationen aus dem Rathaus 
12. Vorstellung der Entwicklung des Rathaus-Quartiers 
13.  Beschluss 
13.1 DS 013/24 Verleihung eines Ehrenbürgerrechts 
14. Sonstiges 
 

Ich bitte alle Mitglieder, an der Sitzung teilzunehmen. Im Falle der Verhinderung übergeben 
Sie bitte die Einladung mit den Unterlagen Ihrem Vertreter. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Karsten Ziehm 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
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Wahl 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 

am 9. Juni 2024 
 

 Bekanntmachung des Wahlleiters 
 vom 16. Januar 2024 
 
 
Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:  
 
I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit  

Auf Grund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 findet die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow am Sonntag, dem 9. Juni 2024, 
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.  

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahl möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:  

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  

 
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sind insgesamt 28 Vertreterinnen und Vertreter 
zu wählen.  

 
2. Wahlkreise  

 
Die Stadtverordnetenversammlung Rathenow hat durch Beschluss vom 18. Oktober 
2023 für die Stadt Rathenow einen Wahlkreis gebildet.  

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.  
 

3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. April 2024, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter 
der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, schriftlich eingereicht 
werden.  

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  
 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem 
Wahlleiter für die Stadt Rathenow durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. 



9 
 

April 2024, 12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe, unterzeichnet sein.  

 
5. Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag 
  

Eine Partei, eine politische Vereinigung, eine Wählergruppe oder ein Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet (wahlgebietsbezogener 
Wahlvorschlag) einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge  
 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen gem. § 28 Abs. 2 BbgKWahlG 
enthalten:  

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 

den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,  

 
b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,  

 
c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,  

 
e)  den Namen des Wahlgebietes.  

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a) und e) bezeichneten Angaben enthalten.  

 
6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber 

enthalten. Er darf höchstens 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  
 

6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-
anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen.  
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6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 
mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 
darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 
mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.  

 
6.5  Wichtige Beschränkungen  

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Stadt Rathenow benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag an der Wahl teilnimmt.  

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber  
 
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft:  

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.  
b)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  

c)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2 Wählbarkeit  
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 

      gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  
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7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern  
Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wählbar, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder  

   gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder  
- sie oder er infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im  

   Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 

7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.  

 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.  

 
8. Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG  
 
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 

können die für die Wahl zum Kreistag wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge bestimmen.  

 
8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 

müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.  
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8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 

Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.  

 
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.  

 
9. Unterstützungsunterschriften 
  
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften  
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen sind vom 

Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, die am Tag dieser 
Bekanntmachung auf Grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags  

- in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow durch mindestens ein Mitglied 
oder  

- im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens ein Mitglied oder  
- im Landtag des Landes Brandenburg durch mindestens eine Abgeordnete/einen  
  Abgeordneten oder  
- im Deutschen Bundestag durch mindestens eine/einen im Land Brandenburg   
  gewählte Abgeordnete/gewählten Abgeordneten seit deren letzter Wahl 

ununterbrochen vertreten sind. 
 

9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag dieser Bekanntmachung 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland durch mindestens ein Mitglied oder in der Stadtverordnetenversammlung 
Rathenow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 

Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen  
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wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die 
Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2  Erbringung von Unterstützungsunterschriften  
 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, 

einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind für den wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen, beizufügen.  

 
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16.00 Uhr,  
 
bei der  
 

Wahlbehörde der Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 
15, 14712 Rathenow auf den von mir aufgelegten amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 
6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen. 

 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der 
Wahlbehörde (Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) spätestens 
bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen.  
 

9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 15, 
14712 Rathenow, aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.  
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Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die 
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  
 

9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 
Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr 
für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.  

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 

der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die 
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe 

bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, dem 1. April 
2024, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  

 
9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung  
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12.00 Uhr, können Mängel, die 
sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.  
 

11. Zulassung der Wahlvorschläge 
 

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12. April 2024 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Der Sitzungstermin wird öffentlich bekannt 
gemacht. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.  
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III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von 
mir beschafft und können bei mir angefordert werden.  
 
Vordrucke sind ebenfalls auf dem Internetangebot des Landes Brandenburg unter 
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ abrufbar.  
 
Das Land Brandenburg stellt unter 
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index einen 
Formularassistenten zur Verfügung, mit dem Wahlvorschläge auf den erforderlichen 
Formularen erzeugt werden können. 

 
IV. Erreichbarkeit  

Wahlleiter der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow  
Wahlleiter: Reinbern Erben, Telefon: 03385 – 596 140  
E-Mail: wahlamt@stadt-rathenow.de  
stellvertretende Wahlleiterin: Delphin Holzendorf, Telefon 03385 – 596 430  
E-Mail: hauptamt@stadt-rathenow.de  
 
 

Rathenow, 16. Januar 2024 
 
 
gez. Reinbern Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow 
  

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index
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Wahl 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 

und des Ortsbeirates Böhne 
am 9. Juni 2024 

 

 Bekanntmachung des Wahlleiters 
 vom 16. Januar 2024 
 
 
Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:  
 
I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit  

Auf Grund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 findet die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow und des Ortsbeirates des 
Ortsteils Böhne am Sonntag, dem 9. Juni 2024, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.  

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:  

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sind insgesamt 28 Vertreterinnen und Vertreter 
zu wählen.  
 
2. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Böhne in die 
Stadt Rathenow vom 11. Juli 2001 sind insgesamt 3 Mitglieder zu wählen.  
 
3. Wahlgebiet 
Wahlgebiet für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung ist das Gebiet der Stadt 
Rathenow. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Böhne ist das Gebiet des Ortsteils 
Böhne. 

 
4. Wahlkreise  
Die Stadtverordnetenversammlung Rathenow hat durch Beschluss vom 18. Oktober 
2023 für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow einen 
Wahlkreis gebildet. Das Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Böhne bildet einen 
eigenen Wahlkreis. 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.  
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3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. April 2024, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter 
der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, schriftlich eingereicht 
werden.  

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem 
Wahlleiter für die Stadt Rathenow durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. 
April 2024, 12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe, unterzeichnet sein.  

 
5. Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag  

Eine Partei, eine politische Vereinigung, eine Wählergruppe oder ein Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet (wahlgebietsbezogener 
Wahlvorschlag) einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge  
 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen gem. § 28 Abs. 2 BbgKWahlG 
enthalten:  

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 

den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,  

 
b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,  

 
c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,  

 
e)  den Namen des Wahlgebietes.  

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a) und e) bezeichneten Angaben enthalten.  

 
6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber 

enthalten. Er darf höchstens 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  
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6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-
anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen.  

  
6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 
darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 
mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.  

 
6.5  Wichtige Beschränkungen  

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Stadt Rathenow benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag an der Wahl teilnimmt.  

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber  
 
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft:  

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.  
b)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  

c)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2 Wählbarkeit  
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 

      gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn  
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- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wählbar, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder  

   gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder  
- sie oder er infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im  

   Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 

7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.  

 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.  

 
8. Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG  
 
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 

können die für die Wahl zum Kreistag wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge bestimmen.  

 
8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 

müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
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gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.  

 
8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre 

Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 

Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.  

 
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.  

 
9. Unterstützungsunterschriften  
 
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften  
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen sind vom 

Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, die am Tag dieser 
Bekanntmachung auf Grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags  

- in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow durch mindestens ein Mitglied 
oder  

- im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens ein Mitglied oder  
- im Landtag des Landes Brandenburg durch mindestens eine Abgeordnete/einen  
  Abgeordneten oder  
- im Deutschen Bundestag durch mindestens eine/einen im Land Brandenburg   
  gewählte Abgeordnete/gewählten Abgeordneten seit deren letzter Wahl 

ununterbrochen vertreten sind. 
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9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag dieser Bekanntmachung 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland durch mindestens ein Mitglied oder in der Stadtverordnetenversammlung 
Rathenow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 

Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 
wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die 
Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2  Erbringung von Unterstützungsunterschriften  
 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, 

einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind für den wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen, beizufügen.  

 
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16.00 Uhr,  
bei der  
 

Wahlbehörde der Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 
15, 14712 Rathenow auf den von mir aufgelegten amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 
6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen. 

 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der 
Wahlbehörde (Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) spätestens 
bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen.  
 

9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 15, 
14712 Rathenow, aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
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Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.  
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die 
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  
 

9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 
Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr 
für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.  

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 

der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die 
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe 

bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, dem 1. April 
2024, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  

 
9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung  
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12.00 Uhr, können Mängel, die 
sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.  
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11. Zulassung der Wahlvorschläge  
 

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12. April 2024 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Der Sitzungstermin wird öffentlich bekannt 
gemacht. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.  
 

III. Besondere Regelungen für die Wahl zum Ortsbeirat Böhne  
 

1. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppe oder 
Listenvereinigungen dürfen mehrere Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag darf 
insgesamt höchsten 6 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 
 

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil 
Böhne ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
3. Die in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder einer Partei, politischen 

Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber 
und ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat bestimmen, sofern die Anzahl der in 
diesem Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Ziffer II Nummer 8.2 entsprechend. 

 
4. Abweichend von Nr. 9 sind für die Wahl zum Ortsbeirat Böhne gemäß § 28a Abs. 1 

i.V.m. § 84 Abs. 1 BbgKWahlG keine Unterstützungsunterschriften erforderlich. 
 
 

IV. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von 
mir beschafft und können bei mir angefordert werden.  
 
Vordrucke sind ebenfalls auf dem Internetangebot des Landes Brandenburg unter 
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ abrufbar.  
 
Das Land Brandenburg stellt unter 
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index einen 
Formularassistenten zur Verfügung, mit dem Wahlvorschläge auf den erforderlichen 
Formularen erzeugt werden können. 

 
 
V. Erreichbarkeit  

Wahlleiter der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow  
Wahlleiter: Reinbern Erben, Telefon: 03385 – 596 140  
E-Mail: wahlamt@stadt-rathenow.de  
stellvertretende Wahlleiterin: Delphin Holzendorf, Telefon 03385 – 596 430  
E-Mail: hauptamt@stadt-rathenow.de  
 
 

Rathenow, 16. Januar 2024 
 
 
gez. Reinbern Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow 
 

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index
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Wahl 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 
und des Ortsbeirates Göttlin 

am 9. Juni 2024 
 

 Bekanntmachung des Wahlleiters 
 vom 16. Januar 2024 
 
 
Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:  
 
I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit  

Auf Grund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 findet die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow und des Ortsbeirates des 
Ortsteils Göttlin am Sonntag, dem 9. Juni 2024, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.  

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:  

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sind insgesamt 28 Vertreterinnen und Vertreter 
zu wählen.  
 
2. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Göttlin in die 
Stadt Rathenow vom 11. Juli 2001 sind insgesamt 3 Mitglieder zu wählen.  
 
3. Wahlgebiet 
Wahlgebiet für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung ist das Gebiet der Stadt 
Rathenow. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Göttlin ist das Gebiet des Ortsteils 
Göttlin. 

 
4. Wahlkreise  
Die Stadtverordnetenversammlung Rathenow hat durch Beschluss vom 18. Oktober 
2023 für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow einen 
Wahlkreis gebildet. Das Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Göttlin bildet einen 
eigenen Wahlkreis. 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.  
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3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. April 2024, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter 
der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, schriftlich eingereicht 
werden.  

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  
 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem 
Wahlleiter für die Stadt Rathenow durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. 
April 2024, 12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe, unterzeichnet sein.  

 
5. Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag  
 

Eine Partei, eine politische Vereinigung, eine Wählergruppe oder ein Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet (wahlgebietsbezogener 
Wahlvorschlag) einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge  
 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen gem. § 28 Abs. 2 BbgKWahlG 
enthalten:  

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 

den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,  

 
b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,  

 
c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,  

 
e)  den Namen des Wahlgebietes.  

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a) und e) bezeichneten Angaben enthalten.  
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6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber 
enthalten. Er darf höchstens 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  

 
6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-

anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen.  

  
6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 
darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 
mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.  

 
6.5  Wichtige Beschränkungen  

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Stadt Rathenow benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag an der Wahl teilnimmt.  

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber  
 
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft:  

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.  
b)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  

c)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2 Wählbarkeit  
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 
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      gewöhnlichen Aufenthalt haben.  

 
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wählbar, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder  

   gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder  
- sie oder er infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im  

   Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 

7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.  

 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.  

 
8. Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG  
 
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 

können die für die Wahl zum Kreistag wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge bestimmen.  
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8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.  

 
8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre 

Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 

Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.  

 
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.  

 
9. Unterstützungsunterschriften  
 
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften  
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen sind vom 

Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, die am Tag dieser 
Bekanntmachung auf Grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags  

- in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow durch mindestens ein Mitglied 
oder  

- im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens ein Mitglied oder  
- im Landtag des Landes Brandenburg durch mindestens eine Abgeordnete/einen  
  Abgeordneten oder  
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- im Deutschen Bundestag durch mindestens eine/einen im Land Brandenburg   
  gewählte Abgeordnete/gewählten Abgeordneten seit deren letzter Wahl 

ununterbrochen vertreten sind. 
 

9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag dieser Bekanntmachung 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland durch mindestens ein Mitglied oder in der Stadtverordnetenversammlung 
Rathenow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 

Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 
wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die 
Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2  Erbringung von Unterstützungsunterschriften  
 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, 

einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind für den wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen, beizufügen.  

 
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16.00 Uhr,  
 

bei der  
 

Wahlbehörde der Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 
15, 14712 Rathenow auf den von mir aufgelegten amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 
6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen. 

 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der 
Wahlbehörde (Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) spätestens 
bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen.  
 

9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 15, 
14712 Rathenow, aufgelegt.  

  



30 
 

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.  
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die 
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  
 

9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 
Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr 
für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.  

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 

der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die 
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe 

bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, dem 1. April 
2024, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  

 
9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung  
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12.00 Uhr, können Mängel, die 
sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht  
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mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.  

 
11. Zulassung der Wahlvorschläge  
 

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12. April 2024 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Der Sitzungstermin wird öffentlich bekannt 
gemacht. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.  
 

III. Besondere Regelungen für die Wahl zum Ortsbeirat Göttlin  
 

1. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppe oder 
Listenvereinigungen dürfen mehrere Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchsten 6 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil 

Göttlin ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

3. Die in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder einer Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber 
und ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat bestimmen, sofern die Anzahl der in 
diesem Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Ziffer II Nummer 8.2 entsprechend. 

 
4. Abweichend von Nr. 9 sind für die Wahl zum Ortsbeirat Göttlin gemäß § 28a Abs. 1 

i.V.m. § 84 Abs. 1 BbgKWahlG mindestens drei Unterstützungsunterschriften 
erforderlich. Die Regelungen unter Ziffer II. Nr. 9 gelten entsprechend. Von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat Göttlin vertreten sind. Entsprechendes 
gilt für Einzelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat 
Göttlin vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an 
ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. 
 
 

IV. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von 
mir beschafft und können bei mir angefordert werden.  
 
Vordrucke sind ebenfalls auf dem Internetangebot des Landes Brandenburg unter 
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ abrufbar.  
 
Das Land Brandenburg stellt unter 
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index einen 
Formularassistenten zur Verfügung, mit dem Wahlvorschläge auf den erforderlichen 
Formularen erzeugt werden können. 

 
 
 

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index
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V. Erreichbarkeit  
Wahlleiter der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow  
Wahlleiter: Reinbern Erben, Telefon: 03385 – 596 140  
E-Mail: wahlamt@stadt-rathenow.de  
stellvertretende Wahlleiterin: Delphin Holzendorf, Telefon 03385 – 596 430  
E-Mail: hauptamt@stadt-rathenow.de  
 
 

Rathenow, 16. Januar 2024 
 
 
gez. Reinbern Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow 
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Wahl 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 
und des Ortsbeirates Grütz 

am 9. Juni 2024 
 

 Bekanntmachung des Wahlleiters 
 vom 16. Januar 2024 
 
 
Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:  
 
I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit  

Auf Grund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 findet die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow und des Ortsbeirates des 
Ortsteils Grütz am Sonntag, dem 9. Juni 2024, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.  

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:  

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sind insgesamt 28 Vertreterinnen und Vertreter 
zu wählen.  
 
2. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Grütz in die 
Stadt Rathenow vom 11. Juli 2001 sind insgesamt 3 Mitglieder zu wählen.  
 
3. Wahlgebiet 
Wahlgebiet für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung ist das Gebiet der Stadt 
Rathenow. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Grütz ist das Gebiet des Ortsteils 
Grütz. 

 
4. Wahlkreise  
Die Stadtverordnetenversammlung Rathenow hat durch Beschluss vom 18. Oktober 
2023 für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow einen 
Wahlkreis gebildet. Das Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Grütz bildet einen 
eigenen Wahlkreis. 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 
  
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.  
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3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. April 2024, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter 
der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, schriftlich eingereicht 
werden.  

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  
 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem 
Wahlleiter für die Stadt Rathenow durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. 
April 2024, 12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe, unterzeichnet sein.  

 
5. Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag  
 

Eine Partei, eine politische Vereinigung, eine Wählergruppe oder ein Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet (wahlgebietsbezogener 
Wahlvorschlag) einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge  
 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen gem. § 28 Abs. 2 BbgKWahlG 
enthalten:  

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 

den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,  

 
b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,  

 
c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,  

 
e)  den Namen des Wahlgebietes.  

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a) und e) bezeichneten Angaben enthalten.  
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6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber 
enthalten. Er darf höchstens 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  

 
6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-

anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen.  

  
6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 
darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 
mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.  

 
6.5  Wichtige Beschränkungen  

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Stadt Rathenow benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag an der Wahl teilnimmt.  

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber  
 
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft:  

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.  
b)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  

c)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2 Wählbarkeit  
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 
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      gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern  

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wählbar, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder  

   gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder  
- sie oder er infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im  

   Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 

7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.  

 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.  

 
8. Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG  
 
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 

können die für die Wahl zum Kreistag wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge bestimmen.  

 
8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 

müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im  
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gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.  

 
8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre 

Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 

Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.  

 
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.  

 
9. Unterstützungsunterschriften  
 
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften  
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen sind vom 

Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, die am Tag dieser 
Bekanntmachung auf Grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags  

- in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow durch mindestens ein Mitglied 
oder  

- im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens ein Mitglied oder  
- im Landtag des Landes Brandenburg durch mindestens eine Abgeordnete/einen  
  Abgeordneten oder  
- im Deutschen Bundestag durch mindestens eine/einen im Land Brandenburg   
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  gewählte Abgeordnete/gewählten Abgeordneten seit deren letzter Wahl 
ununterbrochen vertreten sind. 

 
9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag dieser Bekanntmachung 

aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland durch mindestens ein Mitglied oder in der Stadtverordnetenversammlung 
Rathenow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 

Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 
wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die 
Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2  Erbringung von Unterstützungsunterschriften  
 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, 

einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind für den wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen, beizufügen.  

 
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16.00 Uhr,  
bei der  
 

Wahlbehörde der Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 
15, 14712 Rathenow auf den von mir aufgelegten amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 
6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen. 

 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der 
Wahlbehörde (Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) spätestens 
bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen.  
 

9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 15, 
14712 Rathenow, aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
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Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.  
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die 
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  
 

9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 
Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr 
für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.  

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 

der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die 
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe 

bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, dem 1. April 
2024, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  

 
9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung  
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12.00 Uhr, können Mängel, die 
sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
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Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.  
 

11. Zulassung der Wahlvorschläge  
 

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12. April 2024 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Der Sitzungstermin wird öffentlich bekannt 
gemacht. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.  
 

III. Besondere Regelungen für die Wahl zum Ortsbeirat Grütz  
 

1. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppe oder 
Listenvereinigungen dürfen mehrere Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchsten 6 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil 

Grütz ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

3. Die in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder einer Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber 
und ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat bestimmen, sofern die Anzahl der in 
diesem Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Ziffer II Nummer 8.2 entsprechend. 

 
4. Abweichend von Nr. 9 sind für die Wahl zum Ortsbeirat Grütz gemäß § 28a Abs. 1 

i.V.m. § 84 Abs. 1 BbgKWahlG keine Unterstützungsunterschriften erforderlich. 
 
 

IV. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von 
mir beschafft und können bei mir angefordert werden.  
 
Vordrucke sind ebenfalls auf dem Internetangebot des Landes Brandenburg unter 
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ abrufbar.  
 
Das Land Brandenburg stellt unter 
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index einen 
Formularassistenten zur Verfügung, mit dem Wahlvorschläge auf den erforderlichen 
Formularen erzeugt werden können. 

 
V. Erreichbarkeit  

Wahlleiter der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow  
Wahlleiter: Reinbern Erben, Telefon: 03385 – 596 140  
E-Mail: wahlamt@stadt-rathenow.de  
stellvertretende Wahlleiterin: Delphin Holzendorf, Telefon 03385 – 596 430  
E-Mail: hauptamt@stadt-rathenow.de  
 
 

Rathenow, 16. Januar 2024 
 
gez. Reinbern Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow  

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index
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Wahl 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 

und des Ortsbeirates Semlin 
am 9. Juni 2024 

 

 Bekanntmachung des Wahlleiters 
 vom 16. Januar 2024 
 
 
Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:  
 
I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit  

Auf Grund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 findet die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow und des Ortsbeirates des 
Ortsteils Semlin am Sonntag, dem 9. Juni 2024, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.  

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:  

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sind insgesamt 28 Vertreterinnen und Vertreter 
zu wählen.  
 
2. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Semlin in die 
Stadt Rathenow vom 11. Juli 2001 sind insgesamt 3 Mitglieder zu wählen.  
 
3. Wahlgebiet 
Wahlgebiet für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung ist das Gebiet der Stadt 
Rathenow. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Semlin ist das Gebiet des 
Ortsteils Semlin. 

 
4. Wahlkreise  
Die Stadtverordnetenversammlung Rathenow hat durch Beschluss vom 18. Oktober 
2023 für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow einen 
Wahlkreis gebildet. Das Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Semlin bildet einen 
eigenen Wahlkreis. 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.  
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3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 
spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. April 2024, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter 
der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, schriftlich eingereicht 
werden.  

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem 
Wahlleiter für die Stadt Rathenow durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. 
April 2024, 12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe, unterzeichnet sein.  

 
5. Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag  

Eine Partei, eine politische Vereinigung, eine Wählergruppe oder ein Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet (wahlgebietsbezogener 
Wahlvorschlag) einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge  
 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen gem. § 28 Abs. 2 BbgKWahlG 
enthalten:  

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 

den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,  

 
b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,  

 
c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,  

 
e)  den Namen des Wahlgebietes.  

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a) und e) bezeichneten Angaben enthalten.  

 
6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber 

enthalten. Er darf höchstens 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  
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6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-
anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen.  

  
6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 
darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 
mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.  

 
6.5  Wichtige Beschränkungen  

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Stadt Rathenow benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag an der Wahl teilnimmt.  

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber  
 
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft:  

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.  
b)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  

c)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2 Wählbarkeit  
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 

      gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
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Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
  

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wählbar, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder  

   gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder  
- sie oder er infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im  

   Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 

7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.  

 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.  

 
8. Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG  
 
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 

können die für die Wahl zum Kreistag wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge bestimmen.  

 
8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 

müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe  
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(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.  

 
8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre 

Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 

Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.  

 
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.  

 
9. Unterstützungsunterschriften  
 
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
  
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen sind vom 

Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, die am Tag dieser 
Bekanntmachung auf Grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags  

- in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow durch mindestens ein Mitglied 
oder  

- im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens ein Mitglied oder  
- im Landtag des Landes Brandenburg durch mindestens eine Abgeordnete/einen  
  Abgeordneten oder  
- im Deutschen Bundestag durch mindestens eine/einen im Land Brandenburg   
  gewählte Abgeordnete/gewählten Abgeordneten seit deren letzter Wahl 

ununterbrochen vertreten sind. 
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9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag dieser Bekanntmachung 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland durch mindestens ein Mitglied oder in der Stadtverordnetenversammlung 
Rathenow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 

Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 
wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die 
Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2  Erbringung von Unterstützungsunterschriften 
  
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, 

einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind für den wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen, beizufügen.  

 
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16.00 Uhr,  
 

bei der  
 

Wahlbehörde der Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 
15, 14712 Rathenow auf den von mir aufgelegten amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 
6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen. 

 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der 
Wahlbehörde (Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) spätestens 
bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen.  
 

9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 15, 
14712 Rathenow, aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
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Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.  
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die 
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  
 

9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 
Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr 
für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.  

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 

der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die 
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe 

bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, dem 1. April 
2024, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  

 
9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung  
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12.00 Uhr, können Mängel, die 
sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
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Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.  
 

11. Zulassung der Wahlvorschläge 
  

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12. April 2024 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Der Sitzungstermin wird öffentlich bekannt 
gemacht. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.  
 

III. Besondere Regelungen für die Wahl zum Ortsbeirat Semlin  
 

1. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppe oder 
Listenvereinigungen dürfen mehrere Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchsten 6 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil 

Semlin ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

3. Die in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder einer Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber 
und ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat bestimmen, sofern die Anzahl der in 
diesem Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Ziffer II Nummer 8.2 entsprechend. 

 
4. Abweichend von Nr. 9 sind für die Wahl zum Ortsbeirat Semlin gemäß § 28a Abs. 1 

i.V.m. § 84 Abs. 1 BbgKWahlG mindestens drei Unterstützungsunterschriften 
erforderlich. Die Regelungen unter Ziffer II. Nr. 9 gelten entsprechend. Von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat Semlin vertreten sind. Entsprechendes 
gilt für Einzelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat 
Semlin vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an 
ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. 
 
 

IV. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von 
mir beschafft und können bei mir angefordert werden.  
 
Vordrucke sind ebenfalls auf dem Internetangebot des Landes Brandenburg unter 
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ abrufbar.  
 
Das Land Brandenburg stellt unter 
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index einen 
Formularassistenten zur Verfügung, mit dem Wahlvorschläge auf den erforderlichen 
Formularen erzeugt werden können. 

 
 
 
 
 
 

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index
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V. Erreichbarkeit  
Wahlleiter der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow  
Wahlleiter: Reinbern Erben, Telefon: 03385 – 596 140  
E-Mail: wahlamt@stadt-rathenow.de  
stellvertretende Wahlleiterin: Delphin Holzendorf, Telefon 03385 – 596 430  
E-Mail: hauptamt@stadt-rathenow.de  
 
 

Rathenow, 16. Januar 2024 
 
 
gez. Reinbern Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow 



50 
 

Wahl 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 
und des Ortsbeirates Steckelsdorf 

am 9. Juni 2024 
 

 Bekanntmachung des Wahlleiters 
 vom 16. Januar 2024 
 
 
Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absätze 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache 
ich Folgendes bekannt:  
 
I. Wahltermin für die Wahl sowie die Wahlzeit  

Auf Grund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 findet die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow und des Ortsbeirates des 
Ortsteils Steckelsdorf am Sonntag, dem 9. Juni 2024, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 
statt.  

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 
Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:  

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlG sind insgesamt 28 Vertreterinnen und Vertreter 
zu wählen.  
 
2. Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Steckelsdorf 
in die Stadt Rathenow vom 11. Juli 2001 sind insgesamt 3 Mitglieder zu wählen.  
 
3. Wahlgebiet 
Wahlgebiet für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung ist das Gebiet der Stadt 
Rathenow. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Steckelsdorf ist das Gebiet des 
Ortsteils Steckelsdorf. 

 
4. Wahlkreise  
Die Stadtverordnetenversammlung Rathenow hat durch Beschluss vom 18. Oktober 
2023 für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow einen 
Wahlkreis gebildet. Das Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Steckelsdorf bildet 
einen eigenen Wahlkreis. 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 
3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen 
auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl aus.  
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3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 

spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. April 2024, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter 
der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow, schriftlich eingereicht 
werden.  

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen  
 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem 
Wahlleiter für die Stadt Rathenow durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe 
aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, dem 4. 
April 2024, 12.00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem 
Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe, unterzeichnet sein.  

 
5. Einreichung eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag  
 

Eine Partei, eine politische Vereinigung, eine Wählergruppe oder ein Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet (wahlgebietsbezogener 
Wahlvorschlag) einreichen.  

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge  
 
6.1  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen gem. § 28 Abs. 2 BbgKWahlG 
enthalten:  

 
a)  den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 

den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,  

 
b)  als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen 

Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,  

 
c)  als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem 
Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,  

 
d)  als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,  

 
e)  den Namen des Wahlgebietes.  

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a) und e) bezeichneten Angaben enthalten.  

 



52 
 

6.2  Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber 
enthalten. Er darf höchstens 42 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.  

 
6.3  Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-

anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die 
Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen.  

  
6.4  Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 
darunter der oder die Vorsitzende oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 
mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss 
von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder 
eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.  

 
6.5  Wichtige Beschränkungen  

Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Stadt Rathenow benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag an der Wahl teilnimmt.  

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber  
 
7.1  Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft:  

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein.  
b)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versammlung zur 

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).  

c)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der 
Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber 
in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.  

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.  

 
7.2 Wählbarkeit  
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 
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      gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern  
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wählbar, die  

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und  
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder  

   gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn  

- sie oder er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,  
- sie oder er sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder  
- sie oder er infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder  
- sie oder er infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im  

   Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 

7.3  Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewerber eine 
Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.  

 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 
zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber 
vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.  

 
8. Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
  
8.1  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 
gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2  Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, 

können die für die Wahl zum Kreistag wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge bestimmen.  
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8.3  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte 
in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.  

 
8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie ihre 

Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.  

 
8.5  Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 

Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden.  

 
8.6  Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 

Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an 
der Abstimmung beteiligen.  

 
8.7  Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 9a 
zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.  

 
9. Unterstützungsunterschriften  
 
9.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften  
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen sind vom 

Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, die am Tag dieser 
Bekanntmachung auf Grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags  

- in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow durch mindestens ein Mitglied 
oder  

- im Kreistag des Landkreises Havelland durch mindestens ein Mitglied oder  
- im Landtag des Landes Brandenburg durch mindestens eine Abgeordnete/einen  
  Abgeordneten oder  
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- im Deutschen Bundestag durch mindestens eine/einen im Land Brandenburg   
  gewählte Abgeordnete/gewählten Abgeordneten seit deren letzter Wahl 

ununterbrochen vertreten sind. 
 

9.1.2  Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am Tag dieser Bekanntmachung 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland durch mindestens ein Mitglied oder in der Stadtverordnetenversammlung 
Rathenow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 

Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 
wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die 
Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

 
9.1.4  Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2  Erbringung von Unterstützungsunterschriften  
 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, 

einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind für den wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen, beizufügen.  

 
9.2.2  Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16.00 Uhr,  
 

bei der  
 

Wahlbehörde der Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 
15, 14712 Rathenow auf den von mir aufgelegten amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 
6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender 
Vorschriften zu erbringen. 

 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der 
Wahlbehörde (Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) spätestens 
bis zum  
 

Mittwoch, dem 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen.  
 

9.2.3  Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Rathenow, Bürgerservice, Berliner Straße 15, 
14712 Rathenow, aufgelegt.  
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Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, 
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.  
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers ist die 
Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.  
 

9.2.4  Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 
Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.  

 
9.2.5  Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr 
für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.  

 
9.2.6  Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber selbst 
ist unzulässig.  

 
9.2.7  Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 

der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die 
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.  

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe 

bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, dem 1. April 
2024, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.  

 
9.2.9  Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung  
 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12.00 Uhr, können Mängel, die 
sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht  
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mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.  
 

11. Zulassung der Wahlvorschläge  
 

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 12. April 2024 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Der Sitzungstermin wird öffentlich bekannt 
gemacht. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV 
verwiesen.  
 

III. Besondere Regelungen für die Wahl zum Ortsbeirat Steckelsdorf  
 

1. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppe oder 
Listenvereinigungen dürfen mehrere Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchsten 6 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

 
2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil 

Steckelsdorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

3. Die in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder einer Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber 
und ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat bestimmen, sofern die Anzahl der in 
diesem Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Rathenow wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Ziffer II Nummer 8.2 entsprechend. 

 
4. Abweichend von Nr. 9 sind für die Wahl zum Ortsbeirat Steckelsdorf gemäß § 28a 

Abs. 1 i.V.m. § 84 Abs. 1 BbgKWahlG mindestens fünf Unterstützungsunterschriften 
erforderlich. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die 
Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 
2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat Steckelsdorf 
vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerbende, die aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Steckelsdorf vertreten sind, sowie für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. 
 
 

IV. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen  
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von 
mir beschafft und können bei mir angefordert werden.  
 
Vordrucke sind ebenfalls auf dem Internetangebot des Landes Brandenburg unter 
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-
wahlvorschlaegen/ abrufbar.  
 
Das Land Brandenburg stellt unter 
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index einen 
Formularassistenten zur Verfügung, mit dem Wahlvorschläge auf den erforderlichen 
Formularen erzeugt werden können. 

 
 
 

https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/kommunalwahlen/aufstellung-von-wahlvorschlaegen/
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index
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V. Erreichbarkeit  
Wahlleiter der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow  
Wahlleiter: Reinbern Erben, Telefon: 03385 – 596 140  
E-Mail: wahlamt@stadt-rathenow.de  
stellvertretende Wahlleiterin: Delphin Holzendorf, Telefon 03385 – 596 430  
E-Mail: hauptamt@stadt-rathenow.de  
 
 

Rathenow, 16. Januar 2024 
 
 
gez. Reinbern Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow 
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Öffentliche Bekanntmachung 

über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von Daten aus 
dem Melderegister 

 

 

Die Stadtverwaltung Rathenow informiert, dass jeder Bürger die Möglichkeit 
hat, auf der Grundlage des Bundesmeldegesetzes Datenübermittlungen aus 
dem Melderegister zu widersprechen.  
Die Eintragung von Übermittlungssperren schließt die Weitergabe der 
Anschrift an Firmen und interessierte Privatpersonen nicht aus.  
 
Sie gilt nur für die nachfolgend genannten Datenübermittlungen: 
 

1. Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, der nicht Sie, 
sondern Familienangehörige von Ihnen angehören 

 

2. Auskünfte an Parteien, politische Vereinigungen u.a. im Zusammenhang 
mit Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden, sowie 
Bürgerentscheiden 

 

3. Auskünfte über Altersjubiläen 
 

4. Auskünfte über Ehejubiläen 
 

5. Auskünfte an Adressbuchverlage 
 

Wenn Sie der Datenübermittlung für die oben genannten Fälle widersprechen 

möchten, wenden Sie sich bitte an das Sachgebiet Bürgerservice der Stadt 

Rathenow.  

Die Widersprüche können dort schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 

werden. 

 

 
Rathenow, 15.01.2024 

 

 

 

gez. Jörg Zietemann 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

über das Widerspruchsrecht nach § 36 Abs. 2 des 

Bundesmeldegesetzes 

„Widerspruch gegen die Übermittlung von Meldedaten an das 

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr“ 
 

 

Nach § 58 b des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten 

(Soldatengesetz - SG) können sich Frauen und Männer, die Deutsche im 

Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, 

sofern sie hierfür tauglich sind.  

 

Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 

Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der 

Bundeswehr aufgrund § 58 c Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 

31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 

im nächsten Jahr volljährig werden: 

 

1. Familienname, 

2. Vornamen, 

3. gegenwärtige Anschrift. 

 

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Abs. 2 

des Bundesmeldegesetzes widersprochen haben. 

 

Der Widerspruch kann im Sachgebiet Bürgerservice der Stadt Rathenow 
schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
 
Rathenow, 15.01.2024 

 

 

 

gez. Jörg Zietemann 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 über die verkürzte öffentliche Auslegung   

 des Bebauungsplanes „Wochenendhausanlage im Park am 
Eulenweg“ Plan Nr. 079 der Stadt Rathenow gemäß  

§ 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB  
 

Die Stadt Rathenow führt zurzeit das Planverfahren des Bebauungsplanes Plan Nr. 79 
„Wochenendhausanlage im Park am Eulenweg“ der Stadt Rathenow durch. Der Entwurf der 
Planzeichnung einschließlich der Begründung sowie deren Anlagen und alle wesentlichen, 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
 

vom 30.01.2024 bis einschließlich 13.02.2024 
 

im Internet unter folgendem Link 
https://www.rathenow.de/wirtschaftstandort/bauen/bauleitplanung/flaechennutzungsplan/ 
und zusätzlich im zentralen Landesportal des Landes Brandenburg unter dem Link 
http://blp.brandenburg.de einsehbar.  
Zusätzlich liegen die Unterlagen während der o.g. Veröffentlichungsfrist im Rathaus der 
Stadt Rathenow, Berliner Str. 15 im ersten Obergeschoss Zimmer 123 zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 

 
montags, mittwochs in der Zeit von    08.00 Uhr - 12.00 Uhr und von  
        13.00 Uhr - 15.00 Uhr, 
dienstags, donnerstags in der Zeit von    08.00 Uhr - 12.00 Uhr und von  
        13.00 Uhr - 17.30 Uhr und  
freitags in der Zeit von      08.00 Uhr bis 12.00 Uhr   
 
Zur Einsicht der Unterlagen im Rathaus werden die Bürger gebeten, sich in der 
Information anzumelden. 
 

  
Der Planbereich befindet sich westlich des Hohennauener Sees, östlich der Ferchesarer 
Straße und südöstlich am Eulenweg im Ortsteil Semlin.  
 

https://www.rathenow.de/wirtschaftstandort/bauen/bauleitplanung/flaechennutzungsplan/
http://blp.brandenburg.de/
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Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplan 
Plan Nr. 079 „Wochenendhausanlage im Park am Eulenweg“ abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, bei Bedarf aber auch auf anderem 
Weg abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtszeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. 
 
 
Datenschutz: 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der 
Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt. 
 
 
Umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind in Form des  

Umweltberichtes (Teil der Begründung), als Fachgutachten sowie als Stellungnahmen der 
beteiligten Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie als 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu folgenden Themen 
verfügbar und liegen mit aus: 

als umweltbezogene Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 

 Stellungnahmen des Landkreises Havelland  

 Stellungnahmen des Landesamtes für Umwelt 

 

Fläche 

Inanspruchnahme bisher genutzter Flächen als Erholungsflächen als künftige 
Sondergebietsflächen Erholung. 

Schutzgut Boden 

Vorhandene Bodenverhältnisse einschließlich Informationen zu möglichen Altlasten sowie 
Kampfmittelfunden, Aussagen zu vorhandenen und künftigen Bodenversiegelungen. 

Schutzgut Wasser (Oberflächenwasser und Grundwasser) 

Grundwasserspiegel- und Fließrichtung des Grundwassers im gesamten Untersuchungsraum 
in Abhängigkeit der Boden- und Höhenverhältnisse. Auswirkungen der geplanten Bebauung 
auf das Grundwasser, Versickerung des Niederschlagswassers im Planbereich. Aussage über 
ein Überschwemmungsgebiet innerhalb des Planbereiches. 

Schutzgut Klima/Luft 

Großräumige klimatische Betrachtung am Standort, Aussagen zu Kalt – und Warmluftbildung, 
Niederschlagsmengen und durchschnittliche Jahrestemperatur. Auswirkungen der 
Neubebauung z.B. die besondere kleinklimatische Funktion der Laubgehölze. 
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Schutzgüter Pflanzen und Tiere einschließlich Arten – und Lebensgemeinschaften 
sowie biologische Vielfalt und Artenschutz 

Vorhandener Vegetationsbestand und Biotoptypen, Bewertung der Vegetationsstrukturen und 
der planungsbedingten Auswirkungen, erforderliche Baumfällungen, Hinweise auf 
Baumschutzverordnung des Landkreises Havelland und vorgesehene Ausgleichspflanzen, 
Vorkommen geschützter Arten und Auswirkungen der Planung auf diese Arten hier 
insbesondere auf Brutvögel, Biber, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien und den Fischotter, 
einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen; 
Maßnahmen zum Ausgleich für den Verlust von Biotopflächen v.a. durch die Entwicklung 
neuer Biotopflächen auf Ökokontoflächen außerhalb des Plangebietes. Hinweis auf den 
besonderen Artenschutz unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG (Prüfung auf einer Ausnahmenlage) und der Eingriffsregelung nach § 1 a 
BauGB für besonders und streng geschützte Arten. 

Eingriffs- und Ausgleichs-Bilanzierung: 

Für die vorgenannten Schutzgüter als Grundlage für die Abwägung sowie für die Festsetzung 
von Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan und für vertragliche Regelungen mit dem 
Vorhabensträger. 

Landschaftsbild 

Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes, voraussichtliche Veränderungen durch 
die Neubebauung und Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger 
Auswirkungen, z.B. durch Erhalt von Gehölzbeständen und Baumpflanzungen auf den 
künftigen Baugrundstücken.  

Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit:  
Ermittlung und Bewertung der angrenzenden Grundstücke in Bezug auf Lärm und andere 
Immissionen, die für die Erholungs - und Freizeitfunktionen von Bedeutung sind.  
Aussagen zu Geräuschimmissionen durch den Fahrverkehr auf den angrenzenden Straßen. 

Kultur- und sonstige Sachgüter: 

Erhalt von möglichen Baudenkmalen (Nennung des Denkmals) sowie Hinweise zum Umgang 
mit möglichen Bodendenkmalen. 

 

 

 
 Rathenow, den 05.01.2024 

 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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    Datum:  16.01.2024  

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 

gem. § 122 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Landes 
Brandenburg (BbgVwZG) i.V.m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes (VwZG) 

i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung  
 

 
Zustellung durch: 
Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow 
 
Zuzustellendes Dokument: 
Das Schriftstück mit Datum   16.01.2024 Aktenzeichen/Kassenzeichen:  01020049 
 
für Herrn 

Osman Torlak 

letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

 14712 Rathenow, Curlandstraße 31_ 

 

konnte dem vorgenannten Adressaten nicht bekannt gegeben/ zugestellt werden, weil der 
Aufenthalt bzw. die derzeitige Wohn-/Geschäftsadresse unbekannt ist. Eine Zustellung an 
einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort des Adressaten sind ergebnislos geblieben. 
 
Das oben genannte Schriftstück nebst Begründung kann vom Adressaten oder einem 
bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt Rathenow, Amt für Wirtschaft und Finanzen, 
Sachgebiet Stadtkasse, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung, tel. 03385/596-366,  zu den Sprechzeiten am Dienstag 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr im Zimmer 219 eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als 
zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
  



65 
 

STADT RATHENOW 
DER WAHLLEITER 

 18.01.2024 

 
 
 

Bekanntmachung 
 

zum Ausscheiden eines Vertreters und  
zur Berufung einer Ersatzperson  

für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow 
 

 
Mit Schreiben vom 4. Januar 2024 teilte Frau Frederike Timme mit, auf ihren Sitz in 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow mit Wirkung zum 10. 
Januar 2024 zu verzichten. Gemäß § 59 BbgKWahlG verliert Frau Frederike Timme 
damit ihre Rechtsstellung eines Vertreters. Gemäß § 60 BbgKWahlG ist daraufhin 
eine Ersatzperson zu berufen. 

 
Frau Frederike Timme war am 26. Mai 2019 über den Wahlvorschlag der Partei DIE 
LINKE in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow gewählt worden. 
Der nächste Bewerber auf diesem Wahlvorschlag ist Herr Hendrik Öchsle. 
 
Herr Hendrik Öchsle ist ab dem heutigen Datum Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow. 
 
 
 
gez. Erben 
Wahlleiter der Stadt Rathenow 
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